
Gemeindeverwaltung Thurnen 
Bahnhofstrasse 50, 3127 Mühlethurnen 

Tel. 031 809 07 31 
www.thurnen.ch / E-Mail: info@thurnen.ch  

 

Nutzungsordnung Freizeitanlage Gürbe 

Zweck der Anlage 
Die Freizeitanlage Gürbe mit Freizeithaus, Spielplatz, Grill und Liegewiese ist ein Begegnungsort für die 
Bevölkerung der Gemeinde Thurnen. Spielplatz und Liegewiese sind öffentlich. 

Mietberechtigung Freizeithaus und Grill 
Freizeithaus und Grill können gemietet werden. Für Einheimische und Auswärtige gelten unterschiedliche 
Tarife. Mieten über Drittpersonen ist untersagt. 

Mietzins (inkl. Strom und Kehrichtentsorgung) 
Einheimische 
Freizeithaus mit Grill pro Benutzung CHF 150.00 
 
Auswärtige 
Freizeithaus mit Grill pro Benutzung CHF 300.00 
 
Die Reservation erfolgt über die Gemeindeverwaltung per E-Mail info@thurnen.ch oder über das 
Reservationssystem (www.thurnen.ch). 

Mietdauer 
Sonntag bis Donnerstag ab 10.00 – max. 23.00 Uhr 
Freitag und Samstag ab 10.00 – max. 01.00 Uhr 
 
Die Mindestmietdauer beträgt eine Stunde. Pro Tag ist nur eine Reservation möglich. 

Kapazität Freizeithaus  
Innenraum 34 Personen 
Vordachbereich 32 Personen 

Schlüsselübernahme und –rückgabe 
Die Schlüsselübernahme ist mit dem Anlagewart Alfred Jordi frühzeitig abzusprechen. Das Freizeithaus 
und die Zaunschranke ist durch die Nutzenden abzuschliessen. Der Schlüssel ist nach Gebrauch im an-
geschriebenen Schlüsselkasten beim Freizeithaus einzuwerfen. 

Sauberkeit / Reinigung 
Freizeithaus, Grillrost, Feuerstelle und Inventar sind in gereinigtem Zustand zu hinterlassen. Der Abfall ist 
in die bereitgestellten Abfallbehälter zu entsorgen. Die Trennung von Abfallarten ist einzuhalten. 
 

Feuerstelle / Grill 
Das Brennholz für den Grill ist mitzubringen. Der Grillrost steht nur den Nutzenden des Freizeithauses zur 
Verfügung. 
Die Feuerstelle ohne Grillrost ist öffentlich zugänglich. Die Nutzenden des Freizeithauses haben Vorrang 
gegenüber anderen Parteien. Das Brunnenwasser ist Trinkwasser. 

Es ist verboten, ausserhalb der vorgesehenen Feuerstelle Feuer zu entfachen. 

Einrichtung, Inventar 
Es steht die Einrichtung und das Inventar gemäss separater Inventarliste zur Verfügung. 

Defektes oder zerbrochenes Geschirr ist bar zu bezahlen: 
Tassen, Gläser CHF 3.00 / Stück 
Teller CHF 6.00 / Stück 
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Anhang 
Nutzungsordnung Beachvolleyballfeld 

Zweck der Anlage 
Das Beachvolleyballfeld dient allen Besuchenden der Freizeitanlage Gürbe als Sport- und 
Freizeitgelegenheit. 

Betriebszeiten 
Das Spielfeld ist spätestens um 21.00 Uhr bei zugedeckter Plane zu verlassen. Diese Schlusszeit ist 
strikte einzuhalten. Auf die Anwohnerschaft ist Rücksicht zu nehmen. 

Nutzungsordnung 
Das Beachvolleyballfeld steht allen Besuchenden der Freizeitanlage Gürbe zur Verfügung. Es bestehen 
keine Vorrechte. Bei starker Frequentierung sind entsprechend grosse Teams zu bilden. Zudem ist ein 
regelmässiger Turnus unter allen Spielinteressierten zu gewährleisten. Ein vereinsmässiger Betrieb oder 
regelmässige Veranstaltungen sind nicht erlaubt. 

Ordnung und Sauberkeit 
Die Spielenden sind für die Einhaltung von Ordnung und Sauberkeit auf und neben dem 
Beachvolleyballfeld verantwortlich. 

Spielfeld 
Die Spielenden, welche das Feld zuletzt benutzen, sind für den ordnungsgemässen Zustand des Feldes 
sowie für das Zudecken der Anlage verantwortlich. 

Abfall 
Der Abfall ist in die bereitgestellten Abfallbehälter zu entsorgen. 

Versicherung und Verantwortung 
Die Benützung der Anlage erfolgt auf eigene Verantwortung. 
 
Mühlethurnen, 20.04.2026 
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